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B-Plan 4.2
"Am Stöffiner Weg"

Art und Maß der baulichen Nutzung
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Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Erhaltung: Bäume

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Bauquartier 8

Planzeichenerklärung zu Teil A

Füllschema der Nutzungsschablone

Grundflächenzahl (GRZ) I Geschossflächenzahl (GFZ)
max. Anzahl der Vollgeschosse I

0,6 1,2
IV

Flurstücksgrenze/
-nummer

Gebäude
Bestand

Darstellungen ohne Normcharakter/Plangrundlage

3400

Gebäude
Planung

SO "Stadtwerke"

Grünflächen

Öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung: Verkehrsbegleitgrün (VBG)

VBG

abweichende Bauweisea

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Bemaßung

Verkehrsflächen

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Fläche für die
Feuerwehr/Planung

Anpflanzen: Bäume

innere
Erschließung/

Planung

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Baugrenzen

Baugrenze

19m

Geltungsbereiche B-Plan
Nr. 4.2 und 2. Änderung

Bauquartiere B-Plan
Nr. 4.2 und 2. Änderung

Fontanestadt Neuruppin
Bebauungsplan Nr. 4.2

"Am Stöffiner Weg"
3. Änderung

Entwurf
Planungsstand: 11.10.2023

Maßstab im Original: 1 : 1.000

Bearbeitung des B-Plans:

Ingenieure GmbH
BORNHOLDT

www.bornholdt-gmbh.de
Albersdorf Potsdam

Textliche Festsetzungen (Teil B)
Städtebauliche Festsetzungen
1. Art der Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 i. V. m. § 11 BauNVO)
1.1 Im Bauquartier 8.1 „Stadtwerke – Verwaltung“ sind Verwaltungs-, Büro- und Geschäftsgebäude der Stadtwerke 
Neuruppin zulässig.
1.2 Im Bauquartier 8.2 „Stadtwerke – Betriebsgebäude“ sind Gebäude und Anlagen zulässig, die der Verwaltung und den 
weiteren Betriebszwecken der Stadtwerke dienen wie Werkstätten, Lagerhäuser und technische Anlagen.

2. Abweichende Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 i. V. m. § 23 BauNVO)
2.1 Die Länge der Gebäude an der Heinrich-Rau-Straße im Bauquartier 8.1 darf 60 m, gemessen parallel zur 
straßenseitigen Baugrenze, nicht überschreiten.

3. Flächen für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB i. V. m. § 14 (2) BauNVO)
3.1 Flächen und Anlagen für die Rückhaltung und Versickerung des Niederschlagswassers sind auch außerhalb der 
Baugrenzen zulässig.

4. Lärmschutzmaßnahmen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)
4.1 Im Bauquartier 8.1 sind auf den Bauflächen in einer Tiefe von 30 m parallel zur Baugebietsabgrenzung entlang der 
Heinrich-Rau-Straße in den dort zu errichtenden Gebäuden durch geeignete Grundrissgestaltung die Räume zum 
dauerhaften Aufenthalt von Menschen an den lärmabgewandten Gebäudeseiten anzuordnen. Soweit eine Anordnung 
dieser Räume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für diese Räume ein ausreichender 
Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen 
werden. Die Fenster und Türen an den der Lärmquelle (Straßenverkehrslärm) zugewandten Seite müssen die Kriterien 
der Schallschutzfensterklasse 4 genügen (Schalldämm-Maß 44 dB (A)) und es muss für eine schalldämmende Lüftung 
Sorge getragen werden. Beim Bau von Aufenthaltsräumen, vorgelagerten Wintergärten oder verglasten Balkons muss 
die Lärmminderung um 44 dB (A) mittels der Summe beider Fenster zwischen Außenwand und Aufenthaltsraum erreicht 
sein.

Grünordnerische Festsetzungen
1. Pflanzflächen (§ 9 (1) Nr. 25 a+b)
1.1 Bei Baumpflanzungen sind Baumscheiben mit einer Fläche von mind. 8 m² von Versiegelung freizuhalten. Bei 
Neuanpflanzungen sind Laubbäume der Artenliste 1 Laubbäume des B-Plans Nr. 4.2 bzw. an den Klimawandel 
angepasste Arten mit der Mindestqualität „Hochstamm, StU 14-16 cm“ zu verwenden.
1.2 Die zum Erhalt festgesetzten Bäume (Linden) sind auf Dauer zu erhalten, zu schützen und bei Abgang zu ersetzen. 
Für Ersatzpflanzungen sind nur Bäume gleicher Art bzw. an den Klimawandel angepasste Arten mit der Mindestqualität 
„Hochstamm, StU 14-16 cm“ zulässig.
1.3 An den festgesetzten Standorten für Baumpflanzungen entlang des Alten Stöffiner Weges sind die drei für die Anlage 
der Feuerwehraufstellfläche bzw. für die erweiterte Zuwegung zu entfernenden Linden an der Heinrich-Rau-Straße sowie 
eine zusätzliche Linde gleicher Art und Qualität wieder bzw. neu anzupflanzen, zu erhalten, zu schützen und bei Abgang 
zu ersetzen. Für Ersatzpflanzungen sind nur Bäume gleicher Art bzw. an den Klimawandel angepasste Arten mit der 
Mindestqualität „Hochstamm, StU 14-16 cm“ zulässig.

2. Wege und Stellplatzflächen (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)
2.1 Flächen für Stellplätze und Zuwegungen sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen.
2.2 Pro vier erstellte Stellplätze ist auf den Sondergebietsflächen im Geltungsbereich der 3. Änderung sowie auf den 
Versorgungsflächen des B-Plans Nr. 4.2 ein Laubbaum der Artenliste 1: "Laubbäume“ bzw. an den Klimawandel 
angepasste Arten mit der Mindestqualität Hochstamm, StU 14-16 cm" zu pflanzen und bei Abgang durch einen Baum 
derselben Art und Qualität zu ersetzen. Zwei der gemäß grünordnerischer Festsetzung Nr. 1.3 zur Anpflanzung am Alten 
Stöffiner Weg festgesetzten Bäume können auf die Anzahl der für Stellplätze zu pflanzenden Bäume angerechnet 
werden.

3. Oberflächenentwässerung (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)
3.1 Das anfallende Niederschlagswasser ist ortsnah auf den Sondergebietsflächen im Geltungsbereich der 3. Änderung 
sowie auf den Versorgungsflächen des B-Plans Nr. 4.2 zur  Versickerung zu bringen.

Fontanestadt Neuruppin - Bebauungsplan Nr. 4.2 "Am Stöffiner Weg" - 3. Änderung - Entwurf
für das Gebiet, das wie folgt umgrenzt wird:
im Norden: durch den Alten Stöffiner Weg
im Osten: durch die Heinrich-Rau-Straße
im Süden: durch das Betriebsgelände der Stadtwerke Neuruppin und den Parkplatz der Ruppiner Kliniken
im Westen: durch das Betriebsgelände der Stadtwerke Neuruppin

(Flurstücke 3308; 3400; 3416, 3417 (teilw.), 4/30 (teilw.) der Flur 24, Gemarkung Neuruppin)

Grundlagen: © GeoBasis-DE/LGB 2023, dl-de/by-2-0
ÖbVI`s Fienke-Horst, Amtlicher Lageplan Heinrich-Rau-Str. 3, 2023

Übersicht (ohne Maßstab)

 LGB/ © GeoBasis-DE

 Planzeichnung (Teil A)

Hinweise

1. Bodenschutz
Bei den Bauarbeiten zu beachten sind die Anzeigepflicht nach § 31 (1) Brandenburgisches Abfall- 
und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) sowie die Vorsorgepflicht nach § 7 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG).

2. Denkmalschutz
Bei Funden wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, 
Tonscherben, Metallsachen, Münzen, Knochen u. ä.  im Rahmen von Erdarbeiten ist die 
Anzeigepflicht nach § 11 (1) und (2) Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) zu 
beachten. Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf einer 
Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor 
Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 (3) BbgDSchG). Funde sind unter den Voraussetzungen 
der §§ 11 (4), 12 BbgDSchG abgabepflichtig. Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen 
Festlegungen zu belehren.

3. Kampfmittel
Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, wird darauf hingewiesen, dass es nach § 3 
(1) Nr. 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel 
(Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV) vom 23.11.1998 verboten ist 
entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. Sie sind verpflichtet diese 
Fundstelle gemäß § 2 der genannten Verordnung unverzüglich der nächsten örtlichen 
Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen.

4. Flächen für die Feuerwehr
Zur Absicherung der Rettungs- und Löscharbeiten müssen im Bauquartier 8 die erforderlichen Zu- 
und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für den Einsatz der Lösch- und 
Rettungsgeräte, ggf. unter Einbeziehung öffentlicher Flächen, vorhanden sein. Beim Anlegen der 
Zufahrten, Umfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind § 5 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 
2018, zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2021) sowie die "Muster-Richtlinie über 
Flächen für die Feuerwehr" -Fassung Februar 2007- (zuletzt geändert durch Beschluss der 
Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) zu beachten.

5. Erdaufschlüsse
Sollten bei den Bauarbeiten Erdaufschlüsse ausgeführt werden bei denen mittelbar oder 
unmittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt werden kann, 
sind gemäß § 49 WHG einen Monat vor Beginn der Maßnahme vom Unternehmer bei der 
Wasserbehörde anzuzeigen.

6. Artenschutz
a) Bauzeitenregelung
Baufeldräumung und Gehölzrodungen müssen im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar des 
Folgejahres (außerhalb der Brutzeit wertgebender Arten) stattfinden. Ansonsten ist durch gezielte 
Vergrämungsmaßnahmen sicherzustellen, dass durch vorbereitende Maßnahmen keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG ausgelöst werden. Alternativ 
ist der Nachweis zu führen, dass bei den Maßnahmen der Baufeldräumung die Verbotstatbestände 
gem. § 44 (1) BNatSchG nicht eintreten. Die Räumung potenzieller Winterquartiere geschützter 
Tierarten darf nur zwischen dem 1. Mai und 30. Oktober erfolgen.
b) CEF-Maßnahme
Um Gefährdungen von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Europäischen 
Vogelarten zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen durchzuführen:
Spätestens im Winterhalbjahr der geplanten Baumfällungen sind 4 Nistkästen für Gebäudebrüter
entsprechend der Vorgaben des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages im Plangebiet aufzuhängen.
c) Sommerquartiere für Fledermäuse
An den neuen Gebäuden im Plangebiet sind 4 Sommerquartiere für Fledermäuse entsprechend der
Vorgaben des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages anzubringen.

Artenliste 1: Laubbäume (Pflanzqualität,
Hochstamm, 14-16 cm StU)
Acer campestre - Feldahoren
Acer platanoides - Spitzahorn
Betula pendula - Sandbirke
Fraxinus excelsior - Gemeine Esche
Pyrus pyraster - Holzbirne
Salix caprea - Sal-Weide
Quercus robur - Stieleiche

Es gelten die:
- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176)


